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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.10.1993

Norm

IESG §1 Abs2 Z3

ZPO §54a

Rechtssatz

Prozeßkosten und (akzessorische) Verzugszinsen für o7ene Prozeßkosten (§ 54 a ZPO) erwachsen nicht aus dem den

Arbeitsvertrag begründeten Rechtsverhältnis, sondern leiten sich grundsätzlich nur aus dem Prozeßrecht ab. Sie

gehören daher nicht zu den sonstigen Ansprüchen des § 1 Abs 2 Z 3 IESG und sind daher nicht gesichert.
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